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Bundesgerichtshof, Beschluss v. 29.3.2023 – XII ZB 515/22

1. Ein Bevollmächtigter ist ungeeignet, die Angelegenheiten des Betroffenen nach dessen Wünschen
zu besorgen, wenn zu befürchten ist, dass er die Angelegenheiten des Vollmachtgebers nicht
entsprechend der Vereinbarung oder dem erklärten oder mutmaßlichen Willen des
Vollmachtgebers besorgt. Ergeben sich aus der Vereinbarung und dem erklärten Willen des
Vollmachtgebers keine konkreten Vorgaben, kann der Betroffene seine Wünsche nicht mehr
äußern und bestehen auch keine individuellen Anhaltspunkte für seinen mutmaßlichen Willen,
richtet sich dieser nach seinen objektiven Bedürfnissen.

2. Die Möglichkeit des Betreuungsgerichts, nach § 34 II FamFG von einer persönlichen Anhörung
des Betroffenen abzusehen, wenn dieser offensichtlich nicht in der Lage ist, seinen Willen
kundzutun, entbindet das Gericht nicht von der in § 278 I S. 2 FamFG enthaltenen Verpflichtung,
sich einen persönlichen Eindruck vom Betroffenen zu verschaffen (im Anschluss an Senats
beschluss v. 4.11.2020 - XII ZB 344/20 - FamRZ 2021, 224 {FamRZ-digital | FamRZ bei juris}).

3. Sind behebbare Mängel bei der Ausübung einer Vorsorgevollmacht festzustellen, erfordert der
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz grundsätzlich zunächst den Versuch, mittels eines zu bestellenden
Kontrollbetreuers auf den Bevollmächtigten positiv einzuwirken, insbesondere durch Verlangen
nach Auskunft und Rechenschaftslegung (§ 666 BGB) sowie die Ausübung bestehender
Weisungsrechte (im Anschluss an Senatsbeschluss v. 8.1.2020 - XII ZB 368/19 -, FamRZ 2020,
629 {FamRZ-digital | FamRZ bei juris}).

4. Besteht die dringende Gefahr, dass ein Bevollmächtigter durch fehlende Bereitschaft zum Konsens
mit anderen Bevollmächtigten nicht den Wünschen des Vollmachtgebers entsprechend handelt und
dadurch die Person des Vollmachtgebers oder dessen Vermögen erheblich gefährdet, kann das
Betreuungsgericht gemäß § 1820 IV S. 1 Nr. 1 BGB anordnen, dass er die ihm erteilte Vollmacht
insgesamt oder in bestimmten Angelegenheiten nicht ausüben darf.
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